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züglich nach St. Maurice dirigiert, während die

Landsturmtruppen die Rhonebrücke zu besetzen hatten.
— Militärischer Vorunterricht. Der militärische Vor-

untei rieht macht im Kanton B a s e 11 a n d grosse
Fortschritte. Von 136 im Jahre 1900 stieg die Zahl der
Schüler im Jahre 1901 auf 225 und im letzten Jahre
auf 350 in 11 Sektionen. Dieses Jahr haben sich in
18 Sektionen 489 Schüler angemeldet, und es musste

deshalb der Kanton zur bessern Durchführung eines

einheitlichen Unterrichtsganges in Kreise eingeteilt
werden. An der Spitze eines jeden der fünf Kreise
steht ein Offizier als Kreischef.

Ausland.
Deutschland. Zur Ausbildung von Offizieren im

Waffeninstandsetzungsgeschäft werden

in diesem Jahre 9 Unterrichtskurse an den königlichen
Gewehrfabriken in Spandau, Erfurt und D a n -
z i g abgehalten, und zwar je 4 in Spandau und Erfurt.
Die Kurse dauern je 21/» Wochen, 2 Kurse sind
besonders für Offiziere der Feldartillecie bestimmt.
Württembergische Offiziere, welche zu diesen Kursen
kommandiert werden, sollen gleichzeitig am Entfernungsmesser

ausgebildet werden.
Österreich. Das k. und k. Reichskriegsministerium

hat über die Berittenmachung der
Kavallerieoffiziere des gemeinsamen Heeres die
nachstehenden Bestimmungen erlassen : Sämtliche Oberoffiziere

haben nach einer Reitzeit von acht Jahren
Anspruch aaf die unentgeltliche Überlassung ihres
Dienstpferdes; desgleichen nach einer Reitzeit von fünf bis
acht Jahren gegen Erlegung der auf die rückständige
Reitzeit entfallenden Quote und nach einer vierjährigen
Reitzeit gleichfalls gegen Zahlung der auf die
rückständige Reitzeit entfallenden Quote in 12 bis 36
Monatsraten mit der Verpflichtung, das übernommene Pferd
noch ein Jahr lang im Besitze zu behalten und als

eigenes Pferd zu benutzen ; die nämliche Begünstigung

gemessen die Rittmeister 1. Klasse gelegentlich ihres
Vorrückens aus der 2. Klasse. Sämtliche Stabs- und
Oberoffiziere haben Anspruch auf Überlassung einer
Remonte gegen Entrichtung des ganzen Ankaufspreises
auf einmal oder in 12 bis 48 Monatsraten ; ferner haben

von jedem Kavallerieregimente jährlich vier Oberoffiziere

Anspruch auf eine angerittene 4'/sjährige Remonte

gegen Leistung von 650 Kronen in 48 Monatsraten
und in jedem Kavallerjeregimente zwei zu Offizieren
Neubeförderte auf ein gerittenes 5l/ajähriges Mannschaftsreitpferd

gegen den gleichen Betrag; endlich jeder
Rittmeister 1. Klasse beim Vorrücken aus der 2. Klasse

anf ein gerittenes Pferd gegen Zahlung von 650 in 48
Monatsraten zu erlegenden Kronen. (Militär-Ztg.)

Italien. Ein Erlass des Ministeriums bestimmt, dass

die Versetzung von Stabsoffizieren inner¬

halb ihrer Trnppenteile nnd die Ernennung von
Regimentsadjutanten in Zukunft durch die Generalkommandos

erfolgen kann. Bisher hatten diese Versetzungen
und Ernennungen durch das Kriegsministerium zu
erfolgen, welches aber wegen der auf ihm ruhenden
übergrossen Arbeitslast bestrebt ist, diese, wo nur irgend
möglich, auf andere Behörden zu verteilen.

(Militär-Wochenblatt

Grossbrliannien. Kadetten-Einrichtung für
die Volksschulen. Auf der letzten Jahresversammlung

der Schul-Rektoren zu London wurde der
Antrag des „Vereines für militärische Jugenderziehung"
mitgeteilt, dass alle Sekundärschulen ein (nicht
uniformiertes) Kadettenkorps einrichten nnd die Knaben in
militärischen Exerzitien und im Schiessen anlernen
sollen. Das Kriegsamt soll angegangen werden, die
Schulen bei Einführung solcher Korps durch Rat und
Beihilfe zu unterstützen. (Armeeblatt.)

Grossbritannien. Hühneraugenoperateure bei
den Truppen. Mit Rücksicht darauf, dass ein nicht
marschfähiger Infanterist nichts wie ein unnützer Esser
ist, hat der Kriegsminister die Anstellung eines
ausgebildeten Chiropodisten bei jedem Bataillon verfügt,
der überhaupt die Füsse der Mannschaften in sachge-
mässe Behandlung nimmt. Wie nicht anders zu
erwarten stand, hat diese Massregel den Zorn der Militärärzte

heraufbeschworen. Im „British Medicinal Journal"
ist ein geharnischter Protest veröffentlicht: nur ein
studierter Arzt kenne den Bau der Füsse hinlänglich.
Durch die Chiropodisten könne nur Unheil entstehen.

(Danzer's Armee-Zeitung.)

Schutz vor Regen und Erkältung!

wasserdichte
Imprägnation von Blousen, Pelerinen, Kaputen etc. für
Angehörige der Schweiz. Armee prompt und billigst
durch die Imprftgnierantualt I>r. H. Zander,

Baden, Aarg.
Kein stärkeres Schwitzen. Keine Veränderung der Stoffe.
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sofort anzuzeigen, damit keine

Unterbrechung in der Zusendung
des Blattes stattfindet.

Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung.
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